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» BRIEFE
"AN DIE
HERAUSGEBER

Qte Seife d&bö&öefc

Kleine Gedankenlosigkeiten beim Einkaufen

An die Redaktion des
« Schweizer-Spiegels », Zürich.

Ich lese die Artikelserie von Dr. Georg
Schmidt mit dem grössten Interesse.

Das meiste, was er sagt, ist mir aus der
Seele gesprochen, und doch geht durch
alle diese Artikel ein Gedankengang, der
mich zum Widerspruch reizt. Dr. Schmidt
vertritt die Ansicht, einer der
Hauptgründe der gegenwärtigen Wohnunkultur
liege in dem Bestreben der Käufer,
« nobel » tun zu wollen, mehr scheinen
zu wollen, als man ist. Man wolle um
jeden Preis etwas « Besseres » sein. Man
wolle sich mit «sozial gehobenen»
aristokratischen Gegenständen umgeben, und
deshalb lehne man das Einfache, Schlichte
als unstandesgemäss ab und greife zur
Imitation.

Sicher ist es lächerlich und verwerflich,
mehr scheinen zu wollen, als man ist.
Aber die Nivellierung, die Dr. Schmidt
anstrebt, scheint mir auch nicht richtig.
Linksgerichtete Kreise sprechen mit
Bewunderung vom klassenbewussten Arbeiter.

Aber warum darf es denn kein klas-
kenbewusstes Bürgertum geben? Klassen-
bewusstsein ist doch nicht unbedingt
etwas Verwerfliches, besonders wenn es
nicht nur negativ, sondern positiv
gerichtet ist. Unsere gesellschaftliche
Ordnung besteht nun einmal aus Klassen,
aus Arbeitern, Bauern, Bürgern. Der
Lebensstil dieser drei Gruppen ist verschieden,

deshalb muss auch ifire Gebrauchs-

kuliur verschieden sein. Ich meine nicht,
dass die bürgerliche Kultur etwas
Besseres sei als die Bauern- oder Arbeiterkultur,

aber sie ist einfach anders. Es ist
nicht lächerliches Nobeltun, dass die
Frauen des Bürgertums in ihrer Kleidung
gewisse äussere Form bewahren (wie zum
Beispiel, dass sie nicht ohne Hut
ausgehen) die von Arbeiter- und Bauernfrauen

nicht eingehalten werden. Aus
dem gleichen Grund umgibt man sich
mit gewissen Gegenständen, deren Funktion

wirklich nur darin besteht, symbolischer

Ausdruck für die Klasse zu sein.
Aber dieses Bestreben ist doch nicht unter
allen Umständen abzulehnen. Auf jeden
Fall war das nicht nur im 19. Jahrhunderl,

sondern schon im Mittelalter so.

Ganz abgesehen von dieser sachlichen
Differenz scheint mir, dass der Verfasser
zu einem gewissen Rigorismus neigt. Er
ist auf ästhetischem Gebiet gegen gewisse
menschliche Schwächen genau so untolerant,

wie andere ihm sicher sehr
unsympathische Kreise auf moralischem. Gebiet
untolerant sind. Natürlich kaufen wir
manchmal Gegenstände, nur um unsern
Nachbarn zu imponieren. Gewiss hängen
wir manchmal Bilder auf, die künstlerisch

nicht wertvoll sind, sondern nur
einen reinen Sentimentalitätswert haben.
Aber schliesslich gehört es doch auch zu
den Menschenrechten, bei aller Anerkennung

der Forderungen einer geistigen
Lebensführung, sich von Zeit zu Zeit
etwas gehen zu lassen, auch beim
Einkaufen. Dr. E. F., Bern.

82



Erziehungssorgen
verdüstern beim Hinschied des Versorgers die
Zukunft. Dann leistet eine entsprechende
Lebensversicherung wertvolle Hilfe: Mit dem
Tod des Ernährers hört jede Prämienzahlung
auf, trotzdem wird am vorbestimmten Datum
das volle versicherte Kapital ausgezahlt.

Vereinigung der Le b ens v er si c h e r u n g s-G esel Isch af te n

Der Kalender „Schutz und Schild" (zahlreiche Kunstbeilagen ;

75 Cts. im Buch hand ei) orientiert über Lebensversicherung s-Fragen
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